
Stadt Zug 
Referendum  
gegen den Beschluss des Grossen Gemeinderats von Zug Nr. 1817 betreffend 
Bebauungsplan Metalli, Plan Nr. 7518 mit Umweltverträglichkeitsbericht, Fest-
setzung, vom 18. November 2025 
 
Die unterzeichneten Stimmberechtigten reichen gestützt auf § 8 der Gemeindeordnung der Stadt Zug 
das Referendum gegen den oben genannten Beschluss ein: 
 
Es dürfen nur Stimmberechtigte mit Wohnsitz in der Gemeinde Zug unterzeichnen; alle Angaben sind 
eigenhändig und klar zu schreiben  
die Unterschrift ist eigenhändig zu leisten. Stellvertretung ist nicht möglich. 
 
 Name / Vorname 

(Blockschrift) 
Geburts-
datum 
Tag/Monat/Jahr 

Strasse / Hausnummer 
(Blockschrift) 

Unterschrift 
(eigenhändig) 

Kon-
trolle 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 
Wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder 
zukommen lässt, damit er einem Referendumsbegehren beitrete oder nicht beitrete bzw. sich als 
Stimmberechtigter einen solchen Vorteil versprechen oder geben lässt, wer unbefugt an einem Refe-
rendumsbegehren teilnimmt, wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung zur Ausübung des Re-
ferendums fälscht, insbesondere durch Hinzufügen, Ändern, Weglassen oder Streichen von Unter-
schriften, wird nach Art. 281 StGB bzw. Art. 282 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-
strafe bestraft. 
 
Ablauf der Eingabefrist: Freitag, 19. Dezember 2025 
 
Die unterzeichnete Behörde bestätigt, dass auf diesem Bogen ......... (Anzahl) gültig Unterzeichnende 
in der Gemeinde Zug stimmberechtigt sind. 
 
Datum / Unterschrift: 
 
 
 
Referendumskomitee: Andres Bruetsch, Aegerisaumweg 5, 6300 Zug; Ruedi Zai, Höhenweg 5,  
6300 Zug; Urs Keiser, Löbernstrasse 38, 6300 Zug; Armin Jans, Aegeristrasse 60, 6300 Zug 
 
Unterschriftenbogen teilweise oder vollständig von Hand ausgefüllt (keine 
elektronischen, nur papierene Unterschriften) sofort einsenden an:  
 
IG-Metalli.ch 
c/o Ruedi Zai, Höhenweg 5, 6300 Zug 


